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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bezirksbeirat Kirchheim und der Bauausschuss empfehlen dem Gemeinderat 
folgenden Beschluss:  

Die Aufstellung eines Bebauungsplans für das in Kirchheim zwischen der Albert-Fritz-, 
Schwetzinger und Pleikartsförster Straße gelegene Gebiet ist nicht erforderlich. 
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Sitzung des Bezirksbeirates Kirchheim vom 20.12.2011 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirates Kirchheim vom 20.12.2011 

3.1 Prüfung des Erfordernisses zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich 
Albert-Fritz-, Schwetzinger und Pleikartsförster Straße 
Beschlussvorlage 0395/2011/BV 

Der Vorsitzende stellt die Frage nach der Befangenheit. Bezirksbeirat Würtele, 
Bezirksbeirat Rehm, Bezirksbeirat Gottfried und Bezirksbeirätin Hörner erklären sich für 
befangen und verlassen den Sitzungsbereich. 

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist ein Plan im Sitzungssaal ausgehängt. 

Frau Sachtlebe vom Stadtplanungsamt erläutert ausführlich den Inhalt der Vorlage. 

Es melden sich zu Wort: 
Bezirksbeirat Ricker, Bezirksbeirat Schmölders, Bezirksbeirat Pogadl, Bezirksbeirätin 
Veit-Schirmer, Bezirksbeirätin Duchrow, Bezirksbeirätin Heldner, Bezirksbeirätin Beust, 
Stadtteilvereinsvorsitzender Fuchs, Stadtrat Dr. Weiler-Lorenz 

Folgende Hauptargumente werden in der Diskussion vorgetragen: 

 Damit die damals angelegten Gebiete weiterhin ihren Sinn und Zweck erfüllen, 
müsse man diese mit einem Bebauungsplan schützen. 

 Ein Bebauungsplan schaffe Rechtssicherheit. Es spreche nichts dagegen, in 
diesem Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen. 

 Man solle die schönen Gärten erhalten und nur nachverdichten, wenn man es 
ohne weiteres verantworten könne. 

 Es sei alles sehr uneinheitlich bebaut. Es gebe keinen Bebauungsplan, der alles 
berücksichtigen könne. 

 Wenn man nachverdichte, bekomme man wieder mehr Probleme mit dem 
Parken. 

 Es gebe noch mehrere Bereiche in Kirchheim, in denen man Gärten schützen 
sollte. 

 Welchen Vorteil habe ein Bebauungsplan? 

 Der Bebauungsplan könne einen Schutz gegen „Spekulanten“, deren Ziel die 
maximale wirtschaftliche Ausnutzung der Grundstücke sei, darstellen. 

Herr Rebel vom Stadtplanungsamt erklärt, ein Bebauungsplan sei dazu da, Baurecht zu 
schaffen. Er setze Art und Maß der baulichen Nutzung fest. Festsetzungen in Bezug auf 
die Gestaltung seien aber nicht möglich. Dies kann nur über eine örtliche Bauvorschrift 
nach Landesbauordnung erfolgen. Zum Thema Parkplatzprobleme führt er aus, man 
müsse auf dem Grundstück einen Stellplatz pro Wohneinheit nachweisen. Er macht 
nochmals deutlich, dass für dieses Gebiet das nach § 34 Baugesetzbuch vorhandene 
Planungsrecht für die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung ausreichend sei. Ein 
Bebauungsplan sei daher nicht notwendig. Es gebe in Heidelberg andere Gebiete, in 
denen ein Bebauungsplan sinnvoller sei. Ein Bebauungsplan könne auch nicht 
verhindern, dass Grundstücke aus Spekulationsgründen gekauft werden. 
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Nach den Erläuterungen von Herrn Rebel gibt es keinen weiteren Gesprächsbedarf und 
der Vorsitzende stellt den Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Abstimmung: 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Bezirksbeirat Kirchheim empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:  

Die Aufstellung eines Bebauungsplans für das in Kirchheim zwischen der Albert-Fritz-, 
Schwetzinger und Pleikartsförster Straße gelegene Gebiet ist nicht erforderlich. 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 06:05:00 

gezeichnet 
Hans-Joachim Schmidt 
Vorsitzender 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
Ja 6  Nein 5  Enthaltung 0   
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Sitzung des Bauausschusses vom 17.01.2012 

Ergebnis: vertagt 
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Sitzung des Bauausschusses vom 14.02.2012 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 14.02.2012  

1.1 Prüfung des Erfordernisses zur Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich 
Albert-Fritz-, Schwetzinger und Pleikartsförster Straße  
Beschlussvorlage 0395/2011/BV 

Pläne zu diesem Tagesordnungspunkt hängen aus. 

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel fragt nach Befangenheit. Befangenheit wird nicht 
angezeigt. 

Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, erläutert ausführlich den Inhalt der 
Vorlage. Sie geht insbesondere auf das Instrument Bebauungsplan ein.  

Es melden sich zu Wort: 
Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz, Stadträtin Marggraf, Stadträtin Spinnler, Stadträtin Dr. 
Greven-Aschoff, Stadtrat Jakob 

Folgende Punkte werden angesprochen: 

 Wesentliche Teile der alten Bebauung im Süden und Osten von Kirchheim sowie 
der größte schützenwürdigste Teil von Kirchheim seien in dem beantragten 
Bebauungsplangebiet nicht erfasst. Es bestehe auf alle Fälle Handlungsbedarf, 
um Grundlagen für baurechtliche Schutzmaßnahmen zu treffen. Ein erster Schritt 
sei, eine saubere Erhebung des gesamten Stadtteils durchzuführen. 

 Der Antrag diene nicht dazu, vorrangig die Nachverdichtung zu verhindern. 
Vielmehr stehe im Vordergrund, die ortsüblichen Gebilde, wie unter anderem die 
noch vorhandenen Tabakscheunen und ortsbildtypischen Hofeinfahrten gegen 
Abriss oder vor Überbauung zu bewahren. 

 Viele alte Gebäude befänden sich in schlechtem Zustand und die Baustruktur in 
Kirchheim sei uneinheitlich. Es solle gemeinsam und lösungsorientiert zur 
Erhaltung der ortstypischen Bilder ein Instrument erarbeitet werden, bei dem es 
sich nicht zwingend um einen Bebauungsplan handeln müsse. 

 Die Bebauung in zweiter Reihe solle eingeschränkt werden. 

 Stehen die Tabakscheunen unter Denkmalschutz? 

 Sofern der Bebauungsplan kein geeignetes Instrument sei, könne man über 
Alternativlösungen diskutieren. Der Antrag beziehe sich nicht ausschließlich auf 
die Aufstellung eines Bebauungsplans. 

 Historische Bausubstanz sei in Kirchheim kaum noch vorhanden.  

 Die Regelung nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) sei ausreichend zum Schutz 
der Gärten. Zu einem späteren Zeitpunkt könne man über den Erlass von 
Satzungen sprechen.  
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Frau Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, stellt in Frage, ob der Bebauungsplan 
das richtige Instrument sei. Ein erster Schritt sei es, sich mit dem Bestand 
auseinanderzusetzen und zu prüfen, ob Bebauung unter Anwendung des § 34 BauGB 
zugelassen werden müsse. Zu Bedenken sei, dass bei Aufstellung des Bebauungsplans, 
bestehendes Baurecht nach § 34 BauGB entzogen werde und Entschädigungsleistungen 
auf die Stadt zukommen könnten. Der geprüfte Bereich ergebe sich aus dem Antrag 
0094/2010/AN.  

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel bestätigt, dass der Bestand aufgrund der 
bestehenden Situation nach § 34 BauGB nicht außer Acht gelassen werden dürfe. Eine 
Diskussion über Alternativlösungen zum Bebauungsplan mache Sinn. 

Herr Fehrer, Leiter des Amtes für Baurecht und Denkmalschutz, fügt ergänzend hinzu, 
dass nur wenige Gebäude in Kirchheim unter Denkmalschutz stehen. 

Stadträtin Dr. Greven-Aschoff und Stadträtin Marggraf stellen folgenden Antrag: 

Die Vorlage wird zu erneuten Beratung in den Bezirksbeirat Kirchheim zurückverwiesen. 
Die Verwaltung wird Hinweise auf Alternativlösungen geben. Dazu wird geprüft, welche 
Gebiete ortstypische Bestandteile aufweisen, die eine Erhaltungssatzung begründen 
könnten. 

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel stellt den Antrag zur Abstimmung.   

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 08:04:00 Stimmen 

gezeichnet 
Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: verwiesen in den Bezirksbeirat 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SL2 + Erhaltenswerte kleinräumige städtebauliche Qualitäten respektieren 
  Begründung: 

  
Bauanträge sind nach Paragraph 34 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
beurteilen, die konsequente Anwendung des vorhandenen Planungsrechts 
ist für die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung ausreichend. 

   

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
keine 

B. Begründung: 

Am 02.12.2010 haben die SPD, GAL/HD P&E den Antrag 0094/2010/AN zum Thema Aufstellung 
eines Bebauungsplans für den Bereich Albert-Fritz-, Schwetzinger und Pleikartsförster Straße in 
den Gemeinderat eingebracht. Begründet wird der Antrag damit, dass die Notwendigkeit gesehen 
wird, intakte Wohnquartiere von Alt-Kirchheim in ihrer Wohn- und Baustruktur zu erhalten und zu 
schützen. Befürchtet wird dass die großzügigen Gärten in zweiter Reihe bebaut werden. Dies 
würde nicht nur den Charakter des Quartiers zerstören, es könnten sich zudem negative 
Klimaauswirkungen in Kirchheim ergeben. 

1. Bestandssituation: 

Der Bereich zwischen Albert-Fritz-, Schwetzinger und Pleikartsförster Straße ist geprägt durch 
unterschiedliche städtebauliche Strukturen. Die Ursprungsbebauung in diesem Quartier stammt an 
den Rändern entlang der Pleikartsförster und der Schwetzinger Straße aus einer ursprünglich 
dörflichen Besiedlung mit entsprechenden Hofanlagen. Eine wesentliche Überformung der 
vorhandenen dörflichen Strukturen fand dann durch den Siedlungsbau der 1920er Jahre statt. 
Dieser Siedlungsbau folgte damals klaren städtebaulichen Planungskonzepten. Ein Beispiel dafür 
ist die Siedlung am Brenner, 1923-26 errichtet durch die Gemeinnützige Baugenossenschaft Neu 
Heidelberg nach den Plänen von Friedrich Holl. Es handelt sich um eine Kleinsiedlung von 
einheitlichem geschlossenem Charakter, wie sie in vielen äußeren Stadtteilen in den 20er Jahren 
entstanden. Auch in der Schmitthennerstraße sind noch zahlreiche Gebäude aus dieser 
Baueppoche erhalten. 

       
Fotos: Bebauung in der Schmitthennerstraße 
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Gebiet baulich überformt, teils durch 
maßstabslose und qualitativ wenig anspruchsvolle Bebauung. Auch das Vorhandensein eines 
Bebauungsplans hätte keinen Einfluss auf die architektonische Qualität der entstandenen 
Gebäude gehabt. Das Gebiet wurde inzwischen erheblich nachverdichtet mit der Konsequenz, 
dass zum Beispiel ein Parkdruck in den Erschließungsstraßen feststellbar ist.  

2. Prüfung des Planerfordernisses gemäß Baugesetzbuch 

Gemäß § 1 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für 
die städtebauliche Ordnung erforderlich ist. Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung gewährleisten, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Es ist also zu 
prüfen, ob tatsächlich die städtebauliche Ordnung im Zuge weiterer Bebauung verlustig geht, oder 
ob die vorhandenen städtebaulichen Strukturen so prägend sind, dass für Neubauten oder die 
Umnutzung von Bestandsgebäuden über das Einfügegebot nach Paragraph 34 BauGB 
ausreichende Kriterien zur Wahrung einer städtebaulichen Ordnung abgeleitet werden können. In 
der Vergangenheit war es durchaus gewünscht, im Zuge eines sparsamen Umgangs mit der 
Ressource Boden, eine hohe bauliche Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen und den 
Grundstückseigentümern die Schaffung notwendigen zusätzlichen Wohnraums insbesondere für 
das Zusammenwohnen mehrerer Generationen auf dem eigenen Grundstück oder die 
Berufsausübung in einem gewerblichen Bereich zu ermöglichen. Leider gibt es auch Beispiele, wo 
aus rein monetären Überlegungen die Ausnutzung der Grundstücke bis auf das höchst zulässige 
Maß ausgereizt wurde. Allein das Vorhandensein von Bebauung in zweiter Reihe oder eines 
entsprechenden Baurechts widerspricht noch nicht dem Gebot, eine städtebauliche Ordnung zu 
wahren. In Hinblick auf eine gewünschte Unterbindung einer weiteren Bebauung in zweiter Reihe 
wäre zusätzlich zu prüfen, inwieweit Entschädigungsansprüche gegenüber der Stadt gemäß § 42 
BauGB entstehen könnten. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Zulässigkeit für eine 
Hinterliegerbebauung weniger als 7 Jahre zurückliegt. Eine Einzelfallprüfung, wann die einzelnen 
Baugenehmigungen für Hinterliegerbebauung im zwischen der Albert-Fritz-, Schwetzinger und 
Pleikartsförster Straße gelegene Gebiet entstanden sind, wurde nicht vorgenommen. Im 
nachfolgenden Teil werden anhand von 3 Beispielen einzelne Bereiche näher betrachtet, ob ein 
Planerfordernis besteht. 
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3. Beispiel: Quartier Albert-Fritz-Straße/Schäfergasse/Schmitthennerstraße/ 
Schwetzinger Straße 

Dieser Bereich ist nicht den dörflichen Strukturen, sondern dem Siedlungsbau beginnend ab den 
1920er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zuzurechnen. Vorhandene Wohngebäude in 
zweiter Reihe befinden sich in der Albert-Fritz-Straße 40a, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, Schmitthenner 
Straße 49a, 63/1 und im Brennerweg 29, 31. Genehmigte, aber noch nicht errichtete Bebauung in 
zweiter Reihe gibt es in der Schmitthenner Straße 67 und 75/1. 
Für das Grundstück Schmitthennerstraße 75/1 existiert eine rechtskräftige Baugenehmigung. Für 
das Grundstück Schmitthennerstraße 67 ein Bauvorbescheid, der Gegenstand einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung ist. Die genannten Gebäude bzw. Vorhaben sind farbig in der 
Liegenschaftskarte markiert. 
 

 
Abbildung: Liegenschaftskarte Quartier Albert-Fritz-Straße/Schäfergasse/ 
Schmitthennerstraße/ Schwetzinger Straße 

Aus städtebaulicher Sicht könnten noch weitere Wohngebäude als Hinterliegerbebauung errichtet 
werden, ohne dass hierdurch bodenrechtlich relevante Spannungen entstehen, soweit das Maß 
der baulichen Nutzung gemäß der in der Nachbarschaft vorhandenen Bebauung nicht 
überschritten wird und der Stellplatzbedarf in ausreichendem Maße auf dem eigenen Grundstück 
abgedeckt wird. 
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4. Beispiel: Quartier Lochheimer Straße/Wilhelm-Grieser-Straße/Schwetzinger 
Straße/ Pleikartsförster Straße 

Das Gebiet ist entlang der Schwetzinger und der Pleikartsförster Straße durch Hofstrukturen 
geprägt, die noch die früheren bäuerlichen Gehöfte erkennen lassen. Im Gebiet gibt es mehrere 
Wohngebäude in zweiter Reihe, gleiches trifft zu auf Werkstätten oder Veranstaltungsräume. Ein 
Großteil der in den hinteren Grundstücksbereichen vorhandenen baulichen Anlagen sind 
Nebenanlagen (Schuppen) oder Garagen. Ohne die einzelnen Grundstücke zu betreten, oder die 
erteilten Baugenehmigungen zu recherchieren, lässt sich nur schwer einschätzen, welche 
Hinterliegerbebauung zu Wohnzwecken oder gewerblich genutzt ist. Entsprechend der Eintragung 
in der Liegenschaftskarte gibt es Wohnnutzungen oder gewerbliche Nutzungen in zweiter Reihe 
auf den Grundstücken Schwetzinger Straße 21,25/1, 27, 29 und Pleikartsförster Straße 14. In 
diesem Quartier lässt sich nicht nur eine straßenseitige Baugrenze ableiten, sondern auch eine 
rückwärtige Baugrenze, die im Sinne des Gebots des Einfügens gemäß Paragraph 34 BauGB die 
zulässige Flächeninanspruchnahme durch Neubauten zu Wohnzwecken oder gewerblichen 
Nutzungen begrenzt. Diese hintere Baugrenze ist in untenstehender Liegenschaftskarte als blauer 
Linienzug eingezeichnet. Die Darstellung berücksichtigt nicht vorhandene Garagen oder kleinere 
Schuppen, da es hier nur um die Frage geht, wo dürfen Wohngebäude oder gewerblich genutzte 
Gebäude neu errichtet oder vorhandene Scheunen oder Lagergebäude umgenutzt werden. Auch 
für das Maß der baulichen Ausnutzung der Grundstücke (Höhe und Grundfläche baulicher 
Anlagen) gilt, dass sich Neubauten in die vorhandene Situation einfügen müssen. 
 

 
Abbildung: Liegenschaftskarte Quartier Lochheimer Straße/Schäfergasse/Schwetzinger Straße/ 
Pleikartsförster Straße 
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5. Beispiel: Quartier Schäfergasse/Schmitthennerstraße/Pleikartsförster 
Straße/Albert-Fritz-Straße 

Östlich der Schäfergasse, südlich des Brennerwegs wurde bereits der Innenbereich 
nachverdichtet. Vorhandene Wohngebäude bzw. eine Werkstatt mit Lager in zweiter Reihe 
befinden sich im Brennerweg 6, 26a, 28a, Schäfergasse 57. Westlich der Häuselgasse kann eine 
Nachverdichtung des Innenbereichs, also ein Bauen in zweiter Reihe durch konsequente 
Anwendung des bestehenden Baurechts abgelehnt werden, ohne dass die Aufstellung eines 
Bebauungsplans notwendig wäre. Die auf dem Grundstück Brennerweg 6 im rückwärtigen Bereich 
vorhandenen Gebäude Werkstatt und Lager bilden nicht den städtebaulichen Rahmen für eine 
Genehmigungsfähigkeit von Wohngebäuden im rückwärtigen Bereich der Nachbargrundstücke. In 
der unter Denkmalschutz stehenden Siedlung am Brenner der Gemeinnützigen 
Baugenossenschaft Neu Heidelberg kommt eine Nachverdichtung der großen Gartenbereiche 
weder nach § 34 BauGB noch aus Gründen des Denkmalschutzes in Frage. 
 

 
Abbildung: Liegenschaftskarte Quartier Schäfergasse/Schmitthennerstraße/Pleikartsförster 
Straße/Albert-Fritz-Straße 
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6. Fazit: 

Inwieweit auf Hinterliegergrundstücken die Errichtung eines Neubaus in 2.Reihe baurechtlich 
zulässig ist, ergibt sich aus der in der Umgebung vorhandenen Bebauung, welche den Rahmen 
zur Beurteilung des Einfügens bildet. Die Bebauung im zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
vorgeschlagenen Bereich zwischen Albert-Fritz-Straße, Pleikartsförster Straße und Schwetzinger 
Straße ist geprägt durch teils noch ablesbare dörflichen Strukturen und den Siedlungsbau der 20er 
Jahre. Die unterschiedlich großen und unterschiedlich tiefen Grundstücke sind oftmals mit 
mehreren Gebäuden bebaut. Auf einigen Grundstücken sind bereits Wohngebäude in zweiter 
Reihe errichtet. Die Wohngebäude und Werkstätten (Hauptanlagen) werden ergänzt durch eine 
Vielzahl von Garagen und Nebenanlagen, bei diesen handelt es sich vorwiegend um Schuppen. 
Nur weil auf vielen Grundstücken Garagen oder Schuppen im hinteren Grundstücksteil angeord-
net sind, ergibt sich daraus noch kein Anspruch auf Genehmigung eines Wohnhausneubaus in 
zweiter Reihe. Im Gebiet werden bei konsequenter Rechtsanwendung weitere Gebäude auf bisher 
gärtnerisch genutzten Flächen nur in geringem Umfang errichtet werden können (z. B. als 
Hinterliegerbebauung im Bereich der Schmitthenner Straße). Das nach Paragraph 34 BauGB 
vorhandene Planungsrecht ist für die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung ausreichend. Bei 
der baurechtlichen Genehmigung von Vorhaben ist besonders darauf zu achten, dass die nach 
Landesbauordnung notwendigen Stellplätze auf den Baugrundstücken nachgewiesen werden. 
 
Da die schöne Siedlungsbebauung aus den 20er Jahren keinen geschlossenen Siedlungsteil 
ergibt, bzw. die Gebäude teilweise durch Umbaumaßnahmen (Schließung von 
Geschäftseingängen und Verkleinerung der Fensteröffnungen ehemaliger Schaufensterflächen 
etc.) zu ihrem Nachteil baulich überformt wurden, sind zu wenige Anhaltspunkte für den Erlass 
einer Erhaltungs- oder Gestaltungssatzung vorhanden. Wünschenswert wäre eine gezielte 
Bauherrenberatung bei der Planung von Neubauten oder Sanierungsarbeiten. Bei der 
Stadtverwaltung sind hierfür die Voraussetzungen gegeben. Die Eigentümer sollten dazu angeregt 
werden, davon Gebrauch zu machen. 

gezeichnet 

Bernd Stadel 
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